
MELDEKANÄLE des Studentenwerkes Freiberg nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

HINWEIS

1

Sie haben einen
Hinweis nach dem 

Hinweisgeberschutz-
gesetz (HinSchG).

INHALT
Es geht um einen

Verstoß, der in den 
Anwendungsbereich
des HinSchG fällt.

2

INHALT

3

Oder Sie haben
einen “hinreichenden

Grund zu der 
Annahme”, dass es 

ein Verstoß ist.

MELDEKANAL

4

Übermitteln Sie den 
Hinweis über einen
der internen Kanäle
des Studentenwerkes

Freiberg.

KEIN SCHUTZ
Leichtfertige

Meldungen ohne
Substanz fallen nicht
unter den Schutz des 

HinSchG

5

MELDESTELLE
Die Meldestelle des 

Studentenwerkes
wird durch den 
Datenschutz-

beauftragten der 
KVINNE GmbH 

betrieben.

6

AUFGABE DER 
MELDESTELLE

7

Es werden Ihre
Meldungen entgegen

genommen und 
bearbeitet. Es werden

ggf. erforderliche
Folgemaßnahmen

ergriffen.

Meldekanäle des 

Studentenwerkes Freiberg

1. Meldeportal

www.meldung.kvinne.de

2. Hotline

0351.21971182
Mo.-Fr. 08 bis 18 Uhr

3. Postalisch
KVINNE GmbH

Gostritzer Straße 61

01217 Dresden
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